
Förderungen der Gemeinde St.Nikolai ob Dr.:  
 
 
Wohnbauförderung:  für ein Wohnhaus-Neubau (nicht Ersatzbau) in  
    voller Höhe der Bauabgabe. 50 % werden bei  
    Baubeginn und 50 % bei ordnungsgemäßer Benützungs- 
    bewilligung ausbezahlt. Voraussetzung ist die vollständige  
    Einzahlung der vorgeschriebenen Bauabgabe.  
    Zusätzlich erhält der Bauwerber € 4.000,--, diese werden 
    in 2 Raten ausbezahlt. 50 % bei Baubeginn und 50 % 
    bei Anmeldung des ordentlichen Wohnsitzes. 
 
Schulveranstaltungen:  bis 2 Übernachtungen: € 10,-- Kleinregionsgutscheine 
    ab 3 Übernachtungen: € 20,-- Kleinregionsgutscheine 
 
Musikschulförderung:  - Instrument für die Ortsmusik:  
      1. Lernjahr: 30 %  
      ab dem 2. Lernjahr: 50 %  
      bis zum ersten gold. Leistungsabzeichen 
    - Erlernen eines Instrumentes nicht  für die Ortsmusik: 20 %  
 
Photovoltaikförderung:  € 30,--/m² Kollektorfläche max. € 900,-- 
 
Solarförderung:   € 15,--/m² Kollektorfläche max. € 600,-- 
 
Kindergartenbus:   ca. € 250,-- pro Kind im Jahr 
 
Babygutscheine:   € 100,-- Kleinregionsgutscheine 
 
Maturabschluss:   € 75,--  
 
Lehrlingsförderung in 
Betrieben:    Kommunalsteuer- und Kanalgebühren befreit  
 
TKV-Gebühren:   50 %  
 
Besamungszuschuss:  Schweine: € 2,55 max. € 75,-- 
    Rinder: € 7,30 max. € 75,-- 
 
Geburtstagsjubilare:  € 40,-- (Geschenkskorb oder Kleinregionsgutscheine) 
 
und 
 
diverse Vereinsförderungen (von € 300,-- bis 1.500,--) 
 
 


